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monatliche Beiträge

Karate, Fitness und Koordination

Der Beitrag pro trainierendem Mitglied staffelt sich nach dem Alter des Mitgliedes:

Kinder unter 14 Jahren haben einen mtl. Beitrag von 20,00 €

ab dem vollendeten 14. LJ beträgt der mtl. Beitrag 25,00 €

Fitness und Koordinationstraining

Für Mitglieder, welche ausschließlich am Fitness- und Koordinationstraining
teilnehmen, beträgt der mtl. Beitrag:

für Kinder bis zum vollendeten 14. LJ 5,00 €

ab dem vollendeten 14. LJ 10,00 €

Dieser Beitrag gilt auch für Ehrenmitglieder, welche ohne Teilnahme an diesem
Training beitragsfrei wären.

Der Beitrag ist jeweils zum 1ten des Monats für den Monat zu entrichten.

Jahresgebühr

Einmalig im Jahr ist eine Jahresgebühr, in Höhe der Kosten der Jahressichtmarke,
zu entrichten.

für Kinder unter 14 Jahren betragen diese 18,00 € jährlich

ab dem vollendeten 14 LJ betragen diese 23,00 € jährlich



Die Jahresgebühr ist immer zum 15.Dezember des Vorjahres für die
Mitgliedschaft des Folgejahres zu entrichten.

Eine anteilige Rückerstattung der Jahresgebühr bei Austritt im Jahr ist nicht möglich.

Die Jahresgebühr entfällt für alle Mitglieder, welche ausschließlich am Fitness- und
Koordinationstraining teilnehmen.

Ausnahmen von der regulären Zahlung

Von der mtl. Beitragszahlung ausgenommen sind alle Ehrenmitglieder. Diese
Mitglieder nehmen nicht aktiv am Kampsport oder Fitness- und Koordinationstraining
teil, sondern erfüllen andere organisatorische und repräsentative Aufgaben.

Ebenfalls beitragsfrei sind alle ausgebildeten Trainer und deren mit trainierende
Kinder.

Diese entrichten lediglich die Jahresgebühr.

Verwendung der Mittel / Aufwandsentschädigung der Trainer

Trainer erhalten je nach Qualifikation und geleisteten Stunden eine
Aufwandsentschädigung.

Trainer C – 10,00 € pro Stunde

Trainer B – 15,00 € pro Stunde

Trainer A – 20,00 € pro Stunde

Über Zuschüsse zu Startgebühren bei Wettkämpfen und Teilnahmegebühren bei
Lehrgängen wird individuell vor jeder Veranstaltung durch den Verein entschieden.




